
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/9/15 13R181/04x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.2004

Norm

ZPO §43

Rechtssatz

Bei der Frage des geringfügigen Unterliegens im Sinne des § 43 Abs 2 ZPO ist die Grenze von 10 % nicht im Sinne einer

starren Größe, sondern als Richtwert zu verstehen.

Eine Auslegung des § 43 ZPO dahin, dass es auf das geringfügige Unterliegen nicht ankommt, steht nicht in Einklang

mit dem Gesetzestext des § 43 Abs. 2 1. Fall ZPO.

Entscheidungstexte

13 R 181/04x

Entscheidungstext LG Eisenstadt 15.09.2004 13 R 181/04x

Schlagworte

Geringfügiges Unterliegen;
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